
 

 Bayerisches Staatsministerium für 

Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
 

 
 
 

 
Stand: 28.05.2024 

 
 

Ministerielle Hinweise zur Berücksichtigung von Netzanschlusskapazi-
täten bei der Realisierung von PV-Freiflächenanlagen 
 

 
1. Frühzeitige Abstimmung von Netzanschlusskapazitäten 

Um die Realisierbarkeit eines geeigneten Netzanschlusses geplanter (grö-

ßerer) PV-Freiflächenanlagen frühzeitig abzuschätzen und um die beste-

hende Netzinfrastruktur bestmöglich zu nutzen, bietet es sich an, bereits im 

Vorfeld formeller Planungsschritte auf Ebene eines informellen Standortkon-

zepts die gegebenen Netzanschlusskapazitäten zu berücksichtigen.  

Eine erste Abschätzung zur Aufnahmefähigkeit des örtlichen Verteilnetzes 

kann gegebenenfalls beim zuständigen Verteilnetzbetreiber eingeholt wer-

den. Dies ersetzt jedoch keine Netzanschlussprüfung im konkreten Einzel-

fall. Für die Ermittlung der tatsächlich gegebenen Netzanschlusskapazitäten 

ist eine frühzeitige Abstimmung mit dem/den örtlichen Verteilnetzbetreiber(n) 

notwendig. 

Bei konkreten Anfragen zur Umsetzung von PV-Freiflächenanlagen können 

vorab unverbindliche Auskünfte beim Netzbetreiber bezüglich der verfügba-

ren Einspeiseleistung am jeweiligen Standort eingeholt werden. Hierfür stel-

len einige Netzbetreiber bereits Online-Plattformen zur Verfügung. Aufgrund 

der begrenzten Bearbeitungskapazitäten bei den Verteilnetzbetreibern ist 

eine verbindliche Auskunft zur Netzanschlusskapazität und einer damit ver-

bundenen, verbindlichen Netzanschlussreservierung nur bei hinreichender, 

baurechtlicher Planungsreife sinnvoll. Verbindliche Reservierungen werden 

von den Netzbetreibern nach Umstellung des Reservierungsverfahrens nun-

mehr vom Nachweis ausreichender Planungsreife abhängig gemacht, d.h. 

z.B. Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, Ein-

gangsbestätigung Baugenehmigungsantrag oder anderen qualifizierten 

Nachweisen. D.h. der Aufstellungsbeschluss ist für Anlagen mit Bauleitpla-

nung nunmehr vorgreiflich für die verbindliche Reservierungszusage. 



Im Rahmen der formellen Bauleitplanung ist die Beteiligung der zuständigen 

Netzbetreiber leitungsgebundener Energienetze an Bauleitplanverfahren als 

Träger öffentlicher Belange in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB rechtlich veran-

kert (s. ausdrücklich: Planungshilfen für die Bauleitplanung p 20/21; Kapitel 

V 2.7). 

Gemäß § 1 Abs. 6. Nr. 8 e) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

insbesondere die Belange der Versorgung, insbesondere mit Energie und 

Wasser, einschließlich der Versorgungssicherheit zu berücksichtigen. Kom-

munen können eine Steuerungswirkung für EE-Anlagen ausüben und bei der 

Ausweisung von Flächen für PV-Freiflächenanlagen oder Windenergieanla-

gen maximale Leistungen (z.B. durch die Begrenzung der ausgewiesenen 

Fläche) vorgeben, die errichtet bzw. angeschlossen werden sollen. An-

schlussleistungen können mit einem Gebot für die Errichtung eines Batterie-

speichers zur Reduktion der Einspeiseleistung verbunden werden. Auch da-

für ist zunächst eine Abstimmung mit dem örtlichem Verteilnetzbetreiber nö-

tig, der integrierbare Leistung vorab der Verwaltung meldet, beispielsweise 

im Rahmen der Erarbeitung von Energienutzungsplänen. 

2. Bayerische Verteilnetzinitiative 

Mit der Initiative „Verteilnetz und erneuerbare Energien Bayern“, welche 

2021 vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung 

und Energie (StMWi) ins Leben gerufen wurde, werden konkrete Hemmnisse 

und Lösungsmöglichkeiten für die EE- Anlagenintegration und -planung un-

ter Einbezug der Erfordernisse des Verteilnetzes erörtert. Hierfür wurde ein 

Austausch mit einem breiten Stakeholderkreis (u.a. kommunale Spitzenver-

bände, Verteilnetzbetreiber, EE-Verbände) etabliert. Der Fokus liegt dabei 

auf der Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen in Bayern, um 

damit den Grundstein für den weiteren EE-Ausbau mit Blick auf die Kli-

maneutralität Bayerns bis 2040 zu legen. Als erstes, zentrales Ergebnis 

wurde ein sog. „Memorandum of Understanding“ von einer Vielzahl unter-

schiedlicher Akteure unter Koordination des StMWi erarbeitet. Darüber hin-

aus wurde im Rahmen der Initiative ein Umsetzungskonzept mit konkreten 



Maßnahmen zur Verbesserung der Synchronisierung des Ausbaus erneuer-

barer Energien und der Netze erarbeitet und beschlossen. Der bayerische 

Austauschprozess wird auch weiterhin unter Federführung des StMWi fort-

geführt und soll auch zukünftig zu konstruktiven, gemeinsamen Lösungen 

führen. 

3. Systemdienliche Gestaltung von PV-Freiflächenanlagen 

Durch geeignete Kombination mit Batteriespeicheranlagen kann die Sys-

temintegration einer PV-Freiflächenanlagen optimiert werden. Auf Bundes-

ebene ermöglicht das Instrument der EEG-Innovationsausschreibung für An-

lagenkombinationen aus EE-Anlage und Batteriespeicher den Erhalt einer 

deutlich über den Fördersätzen für konventionelle Freiflächenanlagen lie-

genden EEG-Förderung. Auch ohne zusätzliche Förderung kann es bereits 

heute in vielen Fällen wirtschaftlich sein, eine PV-Freiflächenanlage mit ei-

nem Batteriespeicher zu kombinieren. 

Auch die Umsetzung von PV-Freiflächenanlagen mit Ost-West-Ausrichtung 

führt zu einem über den Tagesverlauf verteilt gleichmäßigeren Stromerzeu-

gungsprofil und damit einer höheren Netzdienlichkeit der Anlage. Damit kann 

die Integration von Projekten in die Stromverteilnetze erleichtert werden. 

Auch die Kombination aus süd- sowie ost-west-ausgerichteten Modulen in-

nerhalb eines Projekts ist denkbar. 

Aufgrund komplementärer Stromerzeugungszeiten von PV-Anlagen und 

Windkraftanlagen können sich an Netzverknüpfungspunkten bestehender 

Windparks vor Ort zusätzliche Einspeisepotentiale für neue PV-

Freiflächenanlagen ergeben, ohne dass hierfür das Stromverteilnetz ertüch-

tigt bzw. ausgebaut werden müsste. Solche Vorhaben sollten frühzeitig mit 

dem zuständigen Verteilnetzbetreiber sowie dem Eigentümer des bestehen-

den Projekts erörtert werden. Informationen zu den bestehenden bayeri-

schen Windparks finden sich im Kartenteil des Energie-Atlas Bayern. 


